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Form nach objektiv bestimmt, zu
gleich enthalten sowohl der Inhalt als 
auch die Form unvermeidlich subjek
tive Elemente, denn es handelt sich 
stets um ein „subjektives Abbild der 
objektiven Welt“. (Lenin, 14, S. 113)

ABF —>■ Arbeiter-und-Bauern-Fakul- 
tät

Abgeordneter: gewähltes Mitglied 
eines staatlichen Vertretungsorgans. 
Gesellschaftliche Stellung und Funk
tion eines A. sowie der Inhalt seiner 
Tätigkeit werden maßgeblich durch 
den Charakter des Staates geprägt, in 
dem er tätig ist. In der DDR sind 
die A. die Vertrauensleute und besten 
Vertreter der Arbeiterklasse und der 
anderen Werktätigen; sie treten kon
sequent für den Sozialismus und die 
Freundschaft zur Sowjetunion ein und 
zeichnen sich durch aktive gesell
schaftliche Arbeit aus. Das Wahl
gesetz der DDR stellt an die Per
sönlichkeit der A. die Anforderung, 
daß sie sich durch hervorragende 
Taten, gesellschaftliche Initiative und 
Volksverbundenheit auszeichnen. Für 
die A. der obersten Volksvertretung 
bestimmt die Verfassung: „Die Ab
geordneten der Volkskammer erfüllen 
ihre verantwortungsvollen Aufgaben 
im Interesse und zum Wohle des ge
samten Volkes.“ (Art. 56) Die A. 
der —»■ Volkskammer der DDR und 
der —> örtlichen Volksvertretungen 
werden von den wahlberechtigten 
Bürgern in freien, allgemeinen, glei
chen und geheimen Wahlen für die 
Dauer von fünf Jahren gewählt. 
Wahlberechtigt und wählbar sind 
alle Bürger der DDR, die am Wahl
tage das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Verfassung, das Wahl
gesetz und der demokratische Ver
lauf des Wahlverfahrens bieten den 
Wählern alle Möglichkeiten, ungehin
dert die fortschrittlichsten und aktiv
sten Angehörigen der Arbeiterklasse 
sowie der Klasse der Genossen
schaftsbauern, der Angehörigen der 
Intelligenz und andere Werktätige in

die staatlichen Vertretungsorgane zu 
wählen (—»• Wahlrecht). In Vorberei
tung der Wahlen haben sich die künf
tigen A., die Kandidaten der -»■ Na
tionalen Front der DDR sind, der Be
völkerung in vielgestaltigen Wahl
veranstaltungen vorzustcllen, über 
ihr bisheriges Leben und ihre Arbeit 
zu berichten, ihre Vorstellungen zur 
künftigen A.ntätigkeit darzulegen und 
Wähleraufträge entgegenzunehmen. 
Infolge ihrer politischen Verantwor
tung und ihrer Leistungen zum Wohle 
der sozialistischen Gesellschaft und 
aller Bürger besitzen die A. in der 
DDR die Achtung und Unterstützung 
von Staat und Gesellschaft und ge
nießen eine hohe Autorität. Ihre Tä
tigkeit hat der ständigen Festigung 
der Einheit von Staat und Volk zu 
dienen und ist in enger Verbindung 
mit den Wählern durchzuführen. Die 
A. nehmen ihre Funktion wahr durch 
regelmäßige Teilnahme an der Bera
tung und Entscheidung über alle im 
Plenum der jeweiligen Volksvertre
tung zur Behandlung stehenden Fra
gen, durch ihre Mitarbeit in den -»• 
Ausschüssen der Volkskammer bzw.

Kommissionen der örtlichen Volks
vertretungen und durch ihre massen
politische Arbeit unter den Wählern. 
Um auf den Tagungen der Volks
vertretungen die Interessen der 
Werktätigen, ihre Meinung und ihre 
schöpferischen Ideen fundiert vertre
ten zu können, ist der A. zur ständi
gen Arbeit im -> Wahlkreis verpflich
tet. Er hat in Zusammenarbeit mit 
den Ausschüssen der Nationalen 
Front, den gesellschaftlichen Organi
sationen und staatlichen Organen die 
Mitwirkung der Bürger an der Vor
bereitung und Verwirklichung von 
Gesetzen und Beschlüssen zu fördern. 
Der A. ist verpflichtet, den Bürgern 
kontinuierlich die Politik des soziali
stischen Staates zu erläutern, regel
mäßig Sprechstunden und Beratungen 
mit den Wählern durchzuführen, ihre 
Vorschläge, Hinweise und Kritiken 
sorgfältig zu beachten und für deren 
gewissenhafte Bearbeitung und Aus-


